
11.Beiblatt Beiblatt z~ Parla.ment~korrcs~ondenz 10. Juli 1957 

158/J :~nfrc.ge 

der Lbgeordneten Dr. Hof e n e der, Dr. Leopold W eis man n und 

Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend einen Erla.ss der Staatsanrraltschaft Wien vom 17.6.1957 • 

....... -.-
Die Sta.atsamla.l tschnft YJien hnt nm 17.6.1957 unter der Zahl 2330/6/57 

nnchstehonden Erlaß an alle staatsanualtschaftlichen Funktionäre bei den 

dem Landesgericht Wien in StrS. unterstellten Bezirksgerichten gerichtet: 

"Betrifft: Vorlage von ~·ikten in libolitionsso.chen; 

Abberaumung der Hauptverhandlung. 

Über einen Antrag auf gnadenweise Niederschlagung des Verfahrens hat .das 
Bw~desministerium für Justiz die Vorlage der Akten und die Erstattung einer 
gutachtlichen Äußerung aufgetragen. Die Staatsanualtschaft hat die Akten 
beigeschafft, es jedoch unterlassen, die Abberaumung der Hauptverhnndlung 
zu beantragen. Das Gericht hnt die Akten uohl der Staatsanualtschaft über­
mittelt, jedoch auf Grund einer J.'i.ktenabschrift, obwohl über das .L\.boli.tions­
Gesuch noch nicht entschieden unr, die Hauptverhandlung durchgeführt Ulld 
den Beschuldigten verurteilt. 
nach dem Erlaß des Bundesministeriums für Justiz, Zl.12.958/48, vom 6.0ktober 
1948 hnt die Staatsammltschaft, i7enn vom Bundesministerium für Justiz "a.us­
drücklieh die Vorlage der Akten aufgetragen uorden ist, unter Hini7eis auf 
diesen höheren J.\uftrag die ... 'l.bberaumung einer ewa schon angeordneten Haupt­
verhandlung zu benntrngen. 
Sollte ein G0,iicht dennoch beabsichtigen, die Hauptverhandlung durchzu:fü1U'cm 
(sei es, dad1 die Vorlage der Akten ve~eigert, sei es auf Grwld eL~er Akten­
nQschrift zu verhnndeln gedenkt), ist aer Stnutsanunltscha.ft, Referat 11, 
oder, falls ich nicht erreichbar bin, dem Herrn Leitenden Ersten Stnatsan­
ualt unmittelbar unverzüglich mündlich (falls 'dia Hnuptverha.ndlung aU8uärts 
stattfinden sollte, telefonisch) zu berichten. Ohne ausdrückliche Genehmig"ill15 
des Herrn Leitenden Ersten Stc.atsammltes darf auf keinen Fall nn einer 
solchen Hauptverhandlung teilgenommen uerden. 

Staatsammltschaft YJien:, Referat 11, 
am 17.Juni 1957. 11 

Bamerkensi7ert ist, daß in diesem E:r:laß die unterstell ten S'tc.ats~ 

am7D.l tscha.ftlichen Furttionäre angeuiesen '1e.rden, die Mi ti7irku.l1(S an einor 

Verhancllung zu veN~,eigern, \7enn der Richter es ablehnt, der Aufforc1erw1g' 

dos Ministeriums, einen ll.kt vorzulegon, nnchzukonunen oder zwar der Auffor­

der~~ nachkonunt, aber auf Grund einer Aktenabschrift verhandeln i7ill~ 

Dieser ll.uftrng der Staatsan\7altschnft \'lien ist ein kra.sser Eingriff in die 

Recht}_sprec:t.u.ng t,md ein Versuch, den Gang eines strafgorichtlichen Ver­

fahrens zu hemmen. 

158/J VIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



l2.Beiblo.tt Beiblo.tt zur Po.rlamentskorrespondenz lo.Juli 1957 

No.ch §§ 31 ff·St~PO.gehört die Beteiligung an der vom Gericht ange­

oraneten Hauptverhandlung zum Pflichtenkreis der Staatso.nua1tschcft; bei 

den Bezirksgerichten obliegt <lie Funktion der Stnetsanmütschaft den soge­

nannten staatsanua1tschaft1ichen Funktionären. Der Geschäftskreis der 

Steatso.nua1tschaft (staatsanualtschaft1iche Funktionäre) und ihre Befug­

nisse und Aufgo.ben sind in Gesetz genau aufgezählt. Aus keiner der Gesetzes­

stellen, die sich mit dem Wirkungskreis und den Obliegenheiten der Stants­

amTaltschaft befassen, kann das Recht der Stc,atsanna1tschaft abgeleitet ,­

uerden, die ]U wirkung an einer vom Gericht angeordneten Hauptverhrmc11ung 

aus uas iomer für Gründen zuve~eigern. In Deutschland wird die Ve~eige­

ru;ng ,der Mitwirkung der Stc,atsanwa1tschaft an einer HauptverhancllunG gemäß 

§ 346 doutsche StrPO.mitZuchthnus bis zu 5 Jahren an schuldtrnGenden 

Staatsanua1t bestraft. 

In Österreich gibt es keine Bestimmung, die eine gesetzwidrige 

Behinderung der unabhängigen Strc,fjustiz unter Strafe stellt, doch muß 

ein solches Verhalten zuoindest als ein diszip1inär zu ahnender Rechts­

.bruch gewertet uerden. 
eines 

Im Falle Abolitionsantrages ho.ben Stantsanuo.1t un<l Angek1o.gter 

nach § 226 StP~das .Recht, einen Antrag nuf Verlegung der anberaumten 

Hauptverhan<llung zu stellen, über welchen l ... ntrag do.s Gericht vö14ig frei 

und unabhängig zu entscheidenho.t. Der i:..uftro.g c1er Staatso.mmltschaft Wien 

vom 17.Juni 1957, im Falle' einer <ler Sto.atso.nwo.1tschaft nicht genehmen 

Ents?heidung des Gerichtes die Hauptverhandlung nicht ohne o.usdrückliche 

Weisung des Leitenden Erstem Staatsamm..1tes zu besuchen, ist ein l ... ffront 

gegen die unabhängige Recht~sprechung und eine gesetzwicxige Ve~eigerung 

der den Stp..atsanuä.1ten aufgetragenen Rechtshilfe. 

§ 34 Abs~ 3 StPO. sagt: .IIDie Stao.tsanuä1 te haben darauf zu sehen, 

daß alle zur Erforschung der Wahrheit dienlichen Mittel gehörig benützt 

uerden. Sie sind befugt, jederzeit von dem Stand der anhängigen Unter­

suchungen durch Einsicht der l.\.kten Kenntnis zu nehmen oder deren Mittei­

lung zu verlangen und die geeigneten ~nträge zu stellen, ohne daß jedoch 

das Strafverfa~xen dadurch aufgehalten uerden darf. Nehmen sie Unrege1-, 

mässigkeiton oder Verzögerungen wahr, so haben sio auf gesetzliche Ueise 

deren Abste11ung zu veranla.ssen. tI 
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13.Beob1att Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 10.Juli 1957 

Der Erlaß der Staatsan~a1tschaft Wien aber stellt nichts anderes als 

eine Vergeltungsmaßnahme gegen eine ihr nicht genehme richterliche Entschei­

dung dar und ist auf alle Fälle mit den Prinzipien eines Rechtsstaates und 

den bestehenden Gesetzen (Strafprozeßordnung) unvereinbar. 

Seine Aufrechterhaitung uürde den Eindruck erwecken,' daß die Justiz­

ve~1a1tung boabsichtigt, die verfassuhgsmässig garantierte Unabhängigkeit 

des Richters und den Fortgang der S'4trafjustiz d .. urch passive Resjs(;enz zu 

beeinträchtigen. Selbst eine rechtswidrige Entscheidung eines Gerichtes 

(die im gegenständlichen Falle gar nicht vorlag) ~rf nur mit den Mitteln 

des Rechtes~nicht aber mit denen des Unrechtes bekämpft werden. 

Die gefertigten Abgeordneten richton daher an den Herrn Bundes-

minister für Justiz die 

Anfrage: 

Ist der Herr Bundesminister für,Justiz pe+,eit, d,i,e S~aatsanwa1tschaft Wien 

zu beauftragen, den Erlaß vom 17.Juni 1957, Jv 233o-6/574zurückzuziehen~ 

... -.-.-
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